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§ 8 Pkw-VIG Informationspflicht des
Lieferanten

 Pkw-VIG - Personenkraftwagen-Verbraucherinformationsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

1. (1)Der Lieferant hat dem Bundesgremium des Fahrzeughandels zeitgerecht zur Erstellung des Leitfadens

folgende Angaben zu übermitteln:

1. 1.Die Bezeichnung der Modelle neuer Personenkraftwagen, von denen er weiß oder erwartet, dass er diese

im jeweils nächsten Kalenderjahr in Österreich in den Handel bringen wird;

2. 2.Die Gruppierung von Varianten oder Versionen einer Fabrikmarke zu Modellen neuer

Personenkraftwagen.

2. (2)Die Bezeichnungen von Modellen neuer Personenkraftwagen gemäß Abs. 1 sind so zu wählen, dass man

daraus auf die Unterschiede zwischen einzelnen Modellen schließen kann. Unter einem bestimmten Modell sind

keine Varianten oder Versionen zusammenzufassen, die mit unterschiedlichen Kraftstofftypen im Sinne der

Eintragung der Antriebsart/Kraftstoff im kraftfahrrechtlichen Datenblatt des Kraftfahrzeuges betrieben werden.

3. (3)Zu jeder Variante oder Version eines Modells sind der Kraftstofftyp, der offizielle Kraftstoffverbrauch und die

offiziellen spezifischen CO2-Emissionen anzugeben.

In Kraft seit 31.03.2001 bis 31.12.9999
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